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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1980

Norm

ABGB §932 V

ABGB §1167

WEG §24

Rechtssatz

Der Wohnungseigentumsbewerber kann unter Berufung auf die Nichtigkeit von diesen abbedingenden

Vereinbarungen nach § 24 Abs 1 Z 4 WEG 1975 vom Wohnungseigentumsorganisator, der mit der Verbesserung eines

Baumangels in Verzug ist, den Ersatz der Kosten der notwendigen Verbesserung begehren.
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